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Digitale Daseinsvorsorge in historischer Perspektive. Was ist
eigentlich neu oder nicht neu im Vergleich zur analogen?

Zusammenfassung
Wird die Daseinsvorsorge durch die Digitalisierung vor ganz neue Herausforderungen gestellt?
Immerhin zählen digitale Leistungen zunehmend zur Grundversorgung. Der Aufsatz geht auf
zwei zentrale Fragen ein: Warum werden digitale Leistungen heute und warum wurden analoge in
der Vergangenheit überhaupt angeboten? Wie wird das digitale Leistungsangebot heute und wie
wurde das analoge in der Vergangenheit organisiert? In methodischer Hinsicht ist die Analyse em-
pirisch-historisch ausgerichtet. In räumlicher Hinsicht stehen Städte und Gemeinden im Vorder-
grund. In zeitlicher Hinsicht finden neben der Gegenwart die Jahrzehnte vor dem Ersten Welt-
krieg besondere Aufmerksamkeit. Im Ergebnis zeigt sich, dass durch die Digitalisierung zwar ganz
neue daseinsvorsorgende Leistungen angeboten werden müssen, die Gründe bzw. Motive und die
Rechts- bzw. Organisationsformen aber nicht wirklich neu sind.
Stichworte: Daseinsvorsorge; Digitalisierung; Geschichte; Rechts- und Organisationsformen;
Normen und Werte

Abstract
Does digitalisation pose completely new challenges for services of general interest? After all, digi-
tal services are increasingly part of basic services. The paper addresses two central questions: Why
are digital services offered today and why were analogue services offered at all in the past? How is
digital service provision organised today and how was analogue organised in the past? From a
methodological point of view, the analysis is empirical-historical. In spatial terms, the focus is on
cities and municipalities. In terms of time, the analysis focuses on the decades before the First
World War. The results show that although digitalisation requires the provision of completely
new services of general interest, the reasons and motives as well as the legal and organisational
forms are not really new.
Keywords: Services of general interest; digitalisation; history; legal and organisational forms;
norms and values

I. Vorbemerkungen
Als sich der Staats- und Verwaltungsrechtler Ernst Forsthoff in den 1930er Jahren
mit dem Thema der Daseinsvorsorge beschäftigte – zunächst war von Daseinsfür-
sorge die Rede –, blickte er auf eine Epoche zurück, in der sich seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts endgültig die Industriewirtschaft und -gesellschaft
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durchgesetzt hatte und die meisten Menschen in Städten und nicht mehr auf dem
Land lebten. In einer hochgradig arbeitsteiligen Industrie- und Stadtgesellschaft wa-
ren seiner Meinung nach die Menschen auf Güter bzw. Leistungen angewiesen, die
nur der Staat und die Kommune bereitstellen konnten (Forsthoff 1938). Nur wenn
sie in angemessenem Umfang, in angemessener Qualität und zu angemessenem
Preis angeboten würden, seien die Bürger und Bürgerinnen überhaupt in der Lage,
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Was „angemessen“ bedeutete, hing für
Forsthoff von politisch-gesellschaftlichen Wertvorstellungen, vom Zeitgeist ab. Er
blickte zudem auf eine Epoche zurück, in der sich der Übergang von der traditio-
nellen Ordnungs- und Vermögensverwaltung zur modernen Eingriffs- bzw. Steue-
rungs- und Leistungsverwaltung, von der kommunalen Sozialfürsorge zur staatli-
chen Sozialversicherung vollzogen hatte. Heute, ein knappes Jahrhundert später, ist
das Thema der Daseinsvorsorge aktueller denn je, weil sie im Zuge der Digitalisie-
rung nach verbreiteter Auffassung mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert
wird und sich ihre Architektur grundlegend verändert (Lühr 2020).

Mit ‚Daseinsvorsorge‘ sind hier ganz allgemein solche Güter bzw. Leistungen ge-
meint, die von den öffentlichen (Gebiets-)Körperschaften bereitgestellt bzw. ge-
währleistet werden, um dem einzelnen Bürger und der einzelnen Bürgerin die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, ihm und ihr die Chance zu ge-
ben, ein – wenn man so will – „menschenwürdiges Dasein“ zu führen. Daseinsvor-
sorgeleistungen bzw. -infrastrukturen sind relational,d. h., sie beziehen sich immer
auf ihre Nutzer und Nutzerinnen: Für einige erfüllen sie tatsächlich daseinsvorsor-
gende Aufgaben, für andere nicht. Während Sozialleistungen von der Einkommens-
und Vermögenssituation des und der Einzelnen abhängen, ist dies bei Daseinsvor-
sorgeleistungen zunächst nicht der Fall. Welche Güter bzw. Leistungen die Daseins-
vorsorge umfasst, ist nicht abschließend geklärt. Der Leistungskatalog verändert
sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Verhältnissen,
d. h. von den sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen, kulturellen und
technischen, und den damit zusammenhängenden Bedürfnissen.

Unter ‚Digitaler Daseinsvorsorge‘ kann man zunächst die traditionellen analogen
Vorsorgeleistungen verstehen – nur eben teilweise oder vollständig digitalisiert. Da-
zu treten dann Digitalleistungen, die es bisher nicht gab und die ebenfalls als da-
seinsvorsorgende eingeschätzt werden. Mit Sensoren ausgestattete Müllcontainer
wird man wohl eher zur ersten Gruppe zählen, Lernplattformen für den Heimun-
terricht wohl eher zur zweiten. Damit bleibt das, was unter Digitaler Daseinsvorsor-
ge verstanden wird, ebenfalls unbestimmt. Unbestimmt bleibt damit auch die Ant-
wort auf die Frage, ob es ein „Recht auf digitale Teilhabe“ gibt und, wenn ja, was
dieses Recht im Einzelnen umfasst (Schulz 2020).

Im Folgenden wird auf zwei zentrale Fragen eingegangen: Warum werden/wurden
digitale/analoge Daseinsvorsorgeleistungen überhaupt angeboten? Diese Frage be-
zieht sich auf die Ethik und Ziele bzw. Motive der handelnden Akteure. Wie wird/
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wurde das digitale/analoge Leistungsangebot organisiert? Hier geht es um die recht-
lich-organisatorische Perspektive. Die folgende Analyse ist in methodischer Hin-
sicht zwar empirisch-historisch ausgerichtet und fundiert, führt aber recht unter-
schiedliche Sachverhalte und Entwicklungen abstrahierend zusammen. Daher
braucht keine inhaltliche Eingrenzung im Sinne einer sektoralen Spezifizierung vor-
genommen zu werden. Das wiederum bedeutet nicht, dass die tiefgreifenden Unter-
schiede ignoriert werden, die beispielweise zwischen daseinsvorsorgenden Leistun-
gen im Gesundheitswesen, in der Bildung, bei der Energieversorgung oder bei sons-
tigen Infrastrukturen bestehen. In räumlicher Hinsicht werden daseinsvorsorgende
Leistungen auf allen gebietskörperschaftlichen Ebenen angeboten, vor allem aber
auf den kommunalen. Hier wird es daher in erster Linie um Städte und Gemeinden
gehen. Den historischen Referenzzeitraum bildet letztlich die gesamte Epoche seit
dem 19. Jahrhundert bis zu den Anfängen der beschleunigten Digitalisierung in der
jüngsten Vergangenheit. Besonders interessant sind allerdings die Jahrzehnte vor
dem Ersten Weltkrieg, weil in dieser Zeit die Fundamente der Daseinsvorsorge ge-
legt wurden, die bis heute Bestand haben.

II. Warum wird/wurde das daseinsvorsorgende Leistungsangebot auf- und
ausgebaut?
1. Ethik, Gemeinwohl und Gerechtigkeit

Die Frage nach den Gründen dafür, dass Kommunen daseinsvorsorgende Leistun-
gen anbieten, ist gleichzusetzen mit der nach normativen Leitbildern, Reformkon-
zepten, Programmatiken und gesetzlichen Vorgaben zur Entwicklung von Städten.
Nun kann es hier nicht darum gehen, die Entwicklung dieser Debatten auf eine
Weise zu rekonstruieren, die den theoretisch-methodischen Ansprüchen einer wis-
senschaftlichen Diskursanalyse genügen, weil an der theoretischen und praktischen
Debatte ganz unterschiedliche Personen, Organisationen und Institutionen beteiligt
sind. Es lassen sich aber durchaus gemeinsam geteilte Werte und Normen erkennen
(Schulz-Nieswandt 2020). Dies gilt auch für die drei in diesem Zusammenhang re-
levanten ideologisch-politischen Metaströmungen in der Bundesrepublik und damit
in den kommunalen Parlamenten, Regierungen und Verwaltungen – Liberalismus,
Konservativismus, Sozialdemokratismus –, selbst wenn sie die Akzente anders set-
zen. Die Unterschiede werden umso größer, je stärker die paradigmatischen Werte
auf konkrete Normen und praktische Forderungen heruntergebrochen werden.
Eine Rekonstruktion des aktuellen Diskurses wird insofern erleichtert, als die Vor-
stellungen zur Digitalen Daseinsvorsorge in gebündelter Form in besagten Publika-
tionen von nationalen Organisationen, Spitzenverbänden und Interessengruppen
wie beispielsweise der Bundesregierung, dem Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund, dem Verband Kommunaler Unternehmen oder dem Bundesverband Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien vorliegen.
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Die Sicherung der digitalen Vorsorge stellt eine moralische, gesellschaftspolitische
Handlungsmaxime dar. Obwohl dies auch bei der analogen der Fall ist, wächst of-
fensichtlich das Bedürfnis, eine eigenständige digitale Ethik zu entwickeln (Wewer
2020, S. 232 f.). Es geht um moralische Standards, denen sich die Digitale Daseins-
vorsorge verpflichtet fühlen könnte oder sollte. Die damit zusammenhängenden
Probleme erreichen durchaus auch die Kommunen. Unabhängig davon, auf wel-
chem Grundverständnis eine solche angewandte Ethik basiert, und welche Bereiche
der Digitalisierung im Allgemeinen oder der Digitalen Daseinsvorsorge im Beson-
deren man im Auge hat, die Kategorien, an denen sich ethisches Handeln orientie-
ren soll, sind eigentlich immer die gleichen – im hier behandelten Zusammenhang
insbesondere die datenbezogene bzw. digitale Souveränität, Selbstbestimmung,
Gleichbehandlung, vor allem aber das Gemeinwohl (Stiftung Datenschutz 2017).
Auf der Grundlage dieser Werte soll die digitale Ethik konkretere Normen und viel-
leicht sogar praktische Handlungsanweisungen formulieren. Dabei stellt sich die
Frage, ob sich im Zuge der Digitalisierung neue Wertkategorien herausbilden oder
ob lediglich tradierte Werte umgedeutet werden. Wirklich neu ist in jedem Fall,
dass moralische Fragen nicht mehr nur an das menschliche Handeln gestellt wer-
den, sondern auch an das Funktionieren von Maschinen.

Im Zentrum einer (digitalen) Ethik steht das Gemeinwohl. Es scheint im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung geradezu eine Renaissance zu erleben. Die Neue
Leipzig-Charta von 2020 will schon im Titel die „transformative Kraft der Städte
für das Gemeinwohl“ nutzen. Die im Rahmen der Nationalen Dialogplattform
Smart City 2021 veröffentlichte „Datenstrategie für die gemeinwohlorientierte
Stadtentwicklung“ bezieht sich auf gut 30 Seiten knapp 70 mal auf das Gemein-
wohl in unterschiedlichen Kontexten. Die Gewerkschaft Ver.di „arbeitet“ am „Ge-
meinwohl in der digital vernetzten Gesellschaft“ ebenso wie die kommunalen Spit-
zenverbände in diversen Leitlinien bzw. Programmatiken. Ein paradigmatisches Ge-
meinwohlkonzept mit festen Grundsätzen, Werten bzw. Normen zur Digitalen Da-
seinsvorsorge lässt sich allerdings nicht erkennen. Problematisch ist zunächst ein-
mal, dass nicht nur Daseinsvorsorge ein unbestimmter Begriff ist, sondern auch Ge-
meinwohl. Ein substanzielles a priori Verständnis von Gemeinwohl kann es in einer
freiheitlichen, pluralen Demokratie nicht geben. Es bleibt den rechtsstaatlich ver-
fassten, demokratisch legitimierten Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen
vorbehalten, das spezifische Gemeinwohl einer Kommune zu bestimmen. Insofern
sagt das Anliegen, das wohl alle kommunalen Akteure verfolgen, durch digitale Vor-
sorgeleistungen das Gemeinwohl zu fördern, erst einmal wenig aus.

Versucht man dennoch die wichtigsten Gründe bzw. Ziele für den Ausbau der Digi-
talen Daseinsvorsorge zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung und damit
des (stadt-)gesellschaftlichen Gemeinwohls zusammenfassen, lassen sich drei über-
geordnete Motive erkennen (BBSR 2017a): (1) Durch die Digitale Daseinsvorsorge
– selbstverständlich auch durch die analoge – sollen die Menschen bzw. Bürger und
Bürgerinnen in die Lage versetzt werden, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
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zu können. In einer zunehmend digitalisierten Welt bedeutet danach ein mit Bar-
rieren belasteter Zugang zum Internet, zu Plattformen, zu digitalen Angeboten je-
der Art gesellschaftliche Exklusion bzw. Benachteiligung. Ein nicht freier Zugang
kann auch die Partizipation an politischen und administrativen Willensbildungs-
und Entscheidungsprozessen behindern (Leitner 2018). (2) Durch die Digitale Da-
seinsvorsorge soll der sozialen Ungleichheit entgegengewirkt werden. Geht man da-
von aus, dass die digitale Teilhabe auch die soziale Stellung des Individuums in der
Gesellschaft beeinflusst, trägt die Digitale Daseinsvorsorge zum sozialen Ausgleich
bei, wirkt der sozialen Spaltung entgegen und fördert die sozialen Entwicklungs-
chancen des Einzelnen, stärkt also das „soziale Kapital“ der Menschen. (3) Durch
die Digitale Daseinsvorsorge soll die nachhaltige Stadtentwicklung verbessert wer-
den. Die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung in fast allen Lebensberei-
chen und damit auch bei daseinsvorsorgenden Leistungen sollen nicht nur die fi-
nanziellen Ressourcen der Kommunen schonen, sondern auch die natürlichen auf
lokaler und damit auf regionaler, nationaler und letztlich globaler Ebene. Digitale
Vorsorgeleistungen sollen ganz allgemein das ökologische Gemeinwohl fördern.

Einen ganz ähnlichen Zugang wählt der Diskurs zur digitalen Gerechtigkeit, der
vier normative Dimensionen einer gerechten Digitalisierung unterscheidet, die
gleichzeitig Handlungsfelder der digitalen, „smarten“ Stadt aufzeigen (Schüle u.a.
2021): Chancen-, Zugangs-, Verfahrens- und Generationengerechtigkeit. Das alles
lässt sich unter dem Begriff der integrierten Stadtentwicklung subsumieren.

Den Begriff der Daseinsvorsorge gab es im 19. Jahrhundert nicht, wohl aber den
der ‚Gemeinwirtschaft‘ – verstanden als die Gesamtheit aller nicht ausschließlich er-
werbswirtschaftlich agierenden Betriebseinheiten bzw. Unternehmen – und den des
Gemeinwohls (Hellermann 2000). Identifiziert man für die Epoche vor dem Ersten
Weltkrieg ebenfalls drei für die hier behandelten Zusammenhänge ideologisch-poli-
tischen Metaströmungen – Sozialismus, sozialdemokratischer und sozialkonservati-
ver „Interventionismus“, Liberalismus –, so entwickelten vor allem die sozialisti-
schen und interventionistischen eine, wenn man so will, „gemeinwirtschaftliche
Ethik“ (Ambrosius 1984, S. 13 ff.). Beide gingen davon aus, dass das industriekapi-
talistische System, so wie es sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus-
formte, zu sozialer Not und Ungerechtigkeit führte, und insbesondere die Kommu-
nen verpflichtet waren, ausgleichend einzugreifen. Die Städte des Kaiserreichs stan-
den dabei in der Tradition genossenschaftlicher Zusammenschlüsse, verstanden als
Gegenpole der (liberalen) Bürgergesellschaft zum (autoritären) Staat und insofern
waren kommunale Dienstleistungen, die ja eigentlich als Ausdruck einer sich aus-
weitenden Staatlichkeit auf liberalen Widerstand hätten stoßen müssen, anfangs
kaum Gegenstand bürgerlicher Kritik. Kommunen übernahmen auf diese Weise
eine gesellschaftliche „Komplementärfunktion“ gegenüber dem Staat (Reulecke
1985, S. 63). Aus der Bürgergemeinde der ersten Hälfte des Jahrhunderts wurde zu-
nehmend eine in sich ausdifferenzierende Einwohnergemeinde, in der die Kommu-
nalpolitik das Wohl aller Einwohner und Einwohnerinnen in den Blick nehmen
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sollte. Trotz unterschiedlicher Langzeitperspektiven – Systemüberwindung einer-
seits, Systemstabilisierung andererseits – wurde in den sozialistischen wie interven-
tionistischen Strömungen die Auffassung vertreten, dass unter den bestehenden
Verhältnissen die private Erwerbswirtschaft durch die öffentliche Gemeinwirtschaft
dort ergänzt werden sollte, wo ein „öffentliches Interesse“ existierte (Thiemeyer
1970, S. 23). Ein solches Interesse bestand dann, wenn die Erwerbswirtschaft be-
stimmte gesellschaftliche Bedürfnisse nicht befriedigte, zumindest nicht in ausrei-
chendem Umfang, in der geforderten Qualität und zum angemessenen Preis. Man-
che Protagonisten gingen sogar von einer a priori ethischen bzw. moralischen Über-
legenheit der Gemeinwirtschaft gegenüber der Erwerbswirtschaft aus (Thiemeyer
1970, S. 33 ff.).

Von Gemeinwohl war in diesem Zusammenhang permanent die Rede, auf der so-
zialistischen und konservativen ebenso wie auf der liberalen Seite (Reulecke 1985,
S. 62 ff.). Es kam daher wesentlich darauf an, wer das Gemeinwohl bzw. öffentliche
Interesse unter den autoritären, wenig demokratischen Verhältnissen des Kaiser-
reichs definieren sollte (von Loesch 1977, S. 199 ff.). Dominierend war die ‚idealis-
tische Gemeinwohlkonzeption‘. Sie ging von der Annahme aus, dass sich das Ge-
meinwohl unabhängig von den Interessen des einzelnen Bürgers und der einzelnen
Bürgerin bestimmen lässt und zwar als „objektives Gesamtbedürfnis“, als Idee der
Gerechtigkeit. Es existierten danach öffentliche, d. h. staatliche und kommunale
Belange, die den individuellen Interessen übergelagert waren, mit diesen sogar un-
vereinbar sein konnten. Dieses Konzept wurde vornehmlich von sozialkonservativen
Kreisen in Politik und Wissenschaft vertreten. Daneben gab es die ‚rationalistische
Gemeinwohlkonzeption‘, deren Ausgangspunkt die Interessen und Präferenzen bzw.
Bedürfnisse des einzelnen Menschen war. „Gerechte“, d. h. demokratische – ange-
sichts des Drei-Klassen-Wahlrechts wohl eher „demokratischere“ –, machtfreie Wil-
lensbildungs- und Entscheidungsverfahren sollten dafür sorgen, dass die individuel-
len Bedürfnisfunktionen zu einer gesamt(stadt-)gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunkti-
on zusammengefasst wurden. Im Kaiserreich standen vor allem liberale Akteure
hinter diesem Konzept. Schließlich lassen sich Überlegungen einer ‚kritizistischen
Gemeinwohlfunktion‘ erkennen, die in der idealistischen die Gefahr eines autoritä-
ren Paternalismus, in der rationalistischen die Gefahr machtbasierter Politikprozesse
sah und selbst (werturteilsbasierte) Parteiprogramme den Bürgern und Bürgerinnen
in demokratischen Wahlen zur Auswahl stellen wollte. Solche Überlegungen wur-
den insbesondere auf sozialistisch-sozialdemokratischer Seite angestellt.

Für den kommunalen Bereich wurde das Schlagwort vom ‚Munizipalsozialismus‘
geprägt, der allerdings mit Sozialismus im revolutionären Sinne nichts zu tun hatte
(Hellermann 2000; Krabbe 1990). Er brachte vielmehr zum Ausdruck, dass Städte
und Gemeinden sich verpflichtet fühlen sollten, bestimmte infrastrukturelle Leis-
tungen anzubieten, um den Bürgern und Bürgerinnen eine menschenwürdige Exis-
tenz in der urbanen Industriegesellschaft zu ermöglichen. Nur in diesem Sinne ver-
folgte das munizipalsozialistische Programm ein gemeinwohlförderndes Anliegen
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(Krabbe 1985, S. 136 ff.). Um ein ausgearbeitetes Konzept handelte es sich dabei
nicht. Zumindest für sozialkonservative Kreise in Politik und Wissenschaft (Kathe-
dersozialismus) war es vor allem Ausdruck einer paternalistischen Fürsorge bürgerli-
cher Honoratiorenpolitik und -verwaltung, eine „evolutorische Ethisierung der Ge-
sellschaftswirtschaft“ (Thiemeyer 1970, S. 25). Sozialistisch-sozialdemokratische
Kreise sahen im Ausbau der öffentlichen Infrastrukturen ebenfalls in erster Linie ein
soziales Projekt. Zugleich verbanden sie damit aber auch politisch-emanzipatorische
Hoffnungen in dem Sinne, dass eine allgemeine Verbesserung der Lebensverhältnis-
se das politische Bewusstsein stärken würde. Solche Überlegungen beschränkten
sich nicht auf akademische oder politische Zirkel, sondern wurden sehr praktisch in
den kommunalen Parlamenten und Verwaltungen diskutiert. Zu einer angemesse-
nen Vorsorge der Bevölkerung gehörten nach dieser Auffassung ebenso Wasser-,
Gas- und Elektrizitätsnetze wie Krankenhäuser, Schulen und eventuell öffentliche
Betriebe in einer Reihe von besonders sensiblen Wirtschaftszweigen wie z. B.
Schlachthöfe (Krabbe 1985, S. 193 ff.; Mulert 1930). Für die sozialkonservative wie
für die sozialistisch-sozialdemokratische Richtung verband sich mit kommunaler
Gemeinwirtschaft eine sozial gerechtere, humanere Gesellschaft. Das Gemeinwohle-
thos ging durch die Ausweitung der Leistungsverwaltung nicht nur nicht verloren,
sondern gewann an Bedeutung (Gröttrup 1973).

2. Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe

Wenn man davon ausgeht, dass heute der (Gigabit-)Internetzugang, die Ausstattung
mit den notwendigen Geräten und die digitale Kompetenz die Voraussetzung dafür
sind, am sozialen, wirtschaftlichen, politischen oder kulturellen Leben einer (Infor-
mations-, Wissens-, Digital-)Gesellschaft teilzunehmen, steht diese Art der digitalen
Teilhabe im Zentrum der Daseinsvorsorge (BBSR 2019b). Geht man weiter davon
aus, dass sich die verfassungsrechtlichen Grundrechte nicht nur als Freiheitsrechte,
sondern auch als Leistungsrechte ausgestalten, können digitalisierte Güter bzw.
Leistungen grundgesetzlich gerechtfertigt werden. Die darauf basierenden Teilhabe-
rechte folgen aber nicht nur aus den einschlägigen Grundrechten (Art. 1 ff.), son-
dern auch aus dem allgemeinen Gleichheitsgebot der Lebensverhältnisse (Art. 72)
und dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20). Dahinter steht die Vorstellung, dass erst
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme solcher immateriellen und materiellen
Leistungen ebenso wie des Zugangs zu kommunalen Einrichtungen und Veranstal-
tungen der und die Einzelne seine und ihre grundrechtlich gewährten Rechte tat-
sächlich wahrnehmen kann. Die Grundrechte besitzen auch in anderer Hinsicht
eine „digitale Dimension“ (BBSR 2019a, S. 13). Das Recht auf Gewährleistung der
Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, auf informationelle
Selbstbestimmung, auf Informationsfreiheit sind letztlich die Voraussetzungen für
die Verwirklichung dieser Rechte. Zudem ist eine Gewährleistungspflicht für eine
ausreichende Versorgung mit Telekommunikationsdiensten im Grundgesetz in Arti-
kel 87 verankert. Obwohl manche Bundesländer in der Zwischenzeit beispielsweise
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den Breitbandausbau als Teil der Daseinsvorsorge anerkannt haben, ist das „Recht
auf Internet“ in der Rechtsprechung noch nicht anerkannt (BBSR 2019a, S. 11).
Dem Bürger und der Bürgerin steht also kein einklagbarer Anspruch auf ein kon-
kretes Angebot der Daseinsvorsorge, sondern lediglich ein Teilhabeanspruch zu.
Um diesen realisieren zu können, sollen die entsprechenden Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Das bedeutet, dass das Angebot daseinsvorsorgender Leistungen
auf der Anschlussberechtigung – teilweise auch auf der Anschlusspflicht –, der Dis-
kriminierungsfreiheit und dem Gleichheitsgrundsatz beruht (Luch/Schulz 2009).

Legt man das normative Leitbild einer „intelligenten, zukunftsorientierten Kommu-
ne“ zugrunde, so wie es die Smart City Charta von 2017 zeichnet, sind die meisten
der dort aufgelisteten Charakteristika mit den Vorstellungen zur Digitalen Daseins-
vorsorge kompatibel. Danach soll die Digitalisierung eine Smart City u.a. zu Fol-
gendem machen: „lebenswert und liebenswert“, „vielfältig und offen“, „partizipativ
und inklusiv“ (BBSR 2017, S. 9). Die Nutzung von digitalen Technologien zur Ver-
netzung von Bürgern und Bürgerinnen auf lokaler Ebene gehört zu den Visionen
einer Smart City ebenso wie neue Strategien einer Sharing Economy, einer umfas-
senden Seniorenbetreuung oder der Integration von Gesundheitsdiensten. Solchen
Visionen sind keine Grenzen gesetzt. Es stellt sich also wiederum die Frage, ob die
Ziele der Smart City – zumindest im Verständnis der Charta – letztlich nicht die
der Digitalen Daseinsvorsorge sind. In jedem Fall soll die Digitalisierung die Teilha-
be aller Menschen am gesellschaftlichen Leben der Smart City fördern.

Dabei weist die Charta auf die Notwendigkeit differenzierter Digitalisierungsstrate-
gien hin (BBSR 2017a, S. 14): Digitale Daseinsvorsorge kann und muss sich auf
spezielle Bevölkerungsgruppen beziehen, z. B. auf Menschen mit eigener oder fami-
liärer Migrationsbiographie, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder
Jugendliche. Immer geht es darum, die gesellschaftliche Teilhabe durch digitale
Leistungen zu sichern oder sogar zu verbessern, wobei jede Personengruppe und je-
der Bereich eigene Digitalstrategien erfordert, die die diskriminierungsfreie Versor-
gung sichert und den Gleichheitsgrundsatz bzw. das Gleichbehandlungsgebot
wahrt. Daneben soll die räumliche Dimension berücksichtigt werden, d. h., „be-
nachteiligte“ Quartiere sollen besonders gefördert werden. Digitale Daseinsvorsorge
soll ganz allgemein einer digitalen Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken (Kerst-
ing 2010). Um dies zu erreichen, stehen den Kommunen grundsätzlich vier Maß-
nahmenbündel im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategien zur Verfügung (Schüle
u.a. 2021). Erstens geht es darum, die entsprechende digitale Infrastruktur zu schaf-
fen. Zweitens gilt es, benachteiligte Gruppen mit digitalen Endgeräten zu versor-
gen. Drittens müssen digitale Kompetenzen vermittelt werden. Viertens sollen die
Zugänge zu den digitalen Angeboten nutzerfreundlich konzipiert und die notwen-
digen Daten zur Verfügung gestellt werden (BBSR 2017b). All dies erfordert eine
grundlegende Neuausrichtung der (Digitalen) Daseinsvorsorge und erst wenige
Kommunen haben entsprechende Strategien entwickelt, um einer digital verursach-
ten sozialen Ungleichheit gezielt entgegenzuwirken.
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Ein Blick in die Vergangenheit zeigt zunächst, dass die verfassungsrechtliche Argu-
mentation bei der Rechtfertigung daseinsvorsorgender Leistungen vor dem Ersten
Weltkrieg keine Rolle spielte. Die Reichsverfassung von 1871 kannte weder ähnli-
che Freiheits- oder Leistungsrechte noch den Gleichheitsgrundsatz oder das Sozial-
staatsprinzip. Das gleiche gilt für die Kommunalverfassungen (Naunin 1984; Reule-
cke 1985, S. 131 ff.). Sie schufen keine demokratischen Verhältnisse im heutigen
Sinne, sondern sicherten die Vorherrschaft der bürgerlichen Schichten. Der Gedan-
ke, über Leistungsrechte Freiheits- und Teilhaberechte zu sichern, war ihnen fremd.
Wenn sich mit öffentlichen bzw. kommunalen Diensten somit auch kein rechtli-
cher Anspruch auf Leistungen als Voraussetzung für Teilhabe verband, so doch ein
politischer. Der Vergleich mit einer auf Daten bzw. Informationen basierenden
„entmaterialisierten“ Gesellschaft des 21. Jahrhunderts macht zwar nur bedingt
Sinn, immerhin wird man aber festhalten können, dass im ausgehenden 19. Jahr-
hundert der Bürgermeister einer dynamisch wachsenden Industrie- oder Verwal-
tungsstadt auf die Frage, inwieweit der Aufbau der materiellen Infrastruktur auch
der gesellschaftlichen Teilhabe dient, zwar weniger an politische Partizipation oder
gar Emanzipation gedacht, aber sehr wohl darauf hingewiesen hätte, dass erst eine
geordnete Wasserver- und -entsorgung, eine angemessene Straßenbeleuchtung oder
ein ausgebautes Straßenbahnnetz der Bevölkerung die Möglichkeit eröffneten, das
Leben in der Stadt angemessenen zu gestalten (Croon/Hofmann/von Unruh 1971).
Im Übrigen wurden von ihm die Perspektiven materieller Infrastrukturdienste da-
mals ganz ähnlich positiv eingeschätzt wie heute von der Smart City Charta die der
immateriellen. Materielle Infrastrukturen schufen schon damals kommunale Identi-
tät.

Am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein Diskurs, der die öffentlichen
Dienstleistungen in den Kommunen und die Demokratisierung der kommunalen
Verhältnisse als Ansatzpunkt einer Urbanisierung des gesamten Gesellschaftslebens
im Sinne der Aussöhnung der „besitzenden und arbeitenden Klassen“ ansah (Reule-
cke 1985, S. 125). Der Ausbau solcher Dienstleitungen war Ausdruck kommunaler
Selbstverwaltung und Eigenständigkeit, die wiederum das Potenzial zur Erweite-
rung gesellschaftlicher Teilhabe und politischer Partizipation „von unten“ besaßen.
In kommunalen Dienstleistungen drückte sich insofern ein Stück „materieller De-
mokratie“ aus. Zudem festigte die Kommunalwirtschaft im Sinne eines „materiellen
Föderalismus“ die Stellung der Städte und Gemeinden im föderalen System des
Kaiserreichs. Insgesamt wurde damit ein Teilhabepotenzial geschaffen, das über den
ursprünglichen bürgerlichen Genossenschaftsgedanken kommunaler Selbstverwal-
tung hinausreichte. Dies galt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, teilweise bis heu-
te.

Eng damit verbunden war ebenfalls das Motiv, durch den Ausbau der materiellen
Infrastrukturen einer wachsenden sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken. Die
Gründe dafür, dass die Kommunen seit den 1870er Jahren damit begannen, private
Infrastrukturunternehmen zu kommunalisieren, waren die mangelnde Versorgung
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prekärer Quartiere, die zu hohen Tarife oder die schlechte Qualität des Wassers
(Ambrosius 1994). Es ging insbesondere darum, benachteiligte, arme Bevölkerungs-
schichten mit infrastrukturellen Gütern zu versorgen. Die munizipalsozialistisch
orientierte Kommunalverwaltung realisierte damit einen Teil späterer sozialstaatli-
cher Aufgaben, wenn man beispielsweise an (sozial-)hygienische Aktivitäten der
Kommunen denkt, die von Krankenhäusern über Hebammendienste bis zu Kanali-
sationen reichten. Dies galt wiederum nicht nur für das 19., sondern auch noch für
das 20. Jahrhundert. Eine sozialstaatliche Aufgabe im klassischen Sinne erfüllt die
kommunale Daseinsvorsorge mit ihren digitalen Diensten heute zwar nicht mehr,
aber immer noch die des sozialen Ausgleichs.

III. Wie wird/wurde das daseinsvorsorgende Leistungsangebot organisiert?
1. Rechts- bzw. Organisationsformen

Generell stellen die Produktion und die Distribution von daseinsvorsorgenden Leis-
tungen – egal ob analoge oder digitale – wirtschaftliche oder nicht wirtschaftliche
Tätigkeiten dar, die einer betrieblichen bzw. unternehmerischen Rechts- und Orga-
nisationsform bedürfen. Den normativen Rahmen bildet das Kommunalwirt-
schaftsrecht der Länder. Es schränkt diese Betätigung entsprechend der Deutschen
Gemeindeordnung von 1935 zwar dadurch ein, dass es erstens einen öffentlichen
Zweck, zweitens ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde
(einschließlich einer Haftungsbeschränkung), drittens keine bessere und wirtschaft-
lichere Erfüllung durch ein privates Unternehmen (Subsidiaritätsprinzip) und vier-
tens einen örtlichen Bezug zum Gemeindegebiet (Territorial- oder Örtlichkeitsprin-
zip) verlangt, lässt den Kommunen ansonsten aber einen erheblichen Spielraum, bei
Digitalisierungsvorhaben Rechts- bzw. Organisationsformen ihrer Wahl zu nutzen
(BBSR 2019c). Angesichts der Tatsache, dass die Digitalisierung ein dynamischer,
innovativer Prozess ist und sich zukünftige Leistungen bzw. Angebote nur einge-
schränkt vorhersagen lassen, müssen die Kommunen prüfen, ob sie selbst wirt-
schaftlich aktiv werden und, wenn ja, welche öffentlich-rechtliche oder privatrecht-
liche Rechts- bzw. Organisationsformen sie wählen wollen.

Folgende Kriterien können bei der Entscheidung über die Rechts- bzw. Organisati-
onsform eine Rolle spielen (BBSR 2019c, S. 7): vergaberechtliche Bindungen, Haf-
tungsbeschränkungen, Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, Kooperationschan-
cen mit anderen Gebietskörperschaften und/oder Privaten, bürgerschaftliche Parti-
zipationspotenziale, rechtsförmige Kosten. Die Entscheidung hängt außerdem von
der Größe der Kommune und von der Digitalstrategie ab, d. h. von der Frage, ob
die Digitalisierung als ressortspezifische oder ganzheitliche Aufgabe verstanden
wird, die der Erreichung von Zielen einer integrierten Stadtentwicklung dient.

Will eine Kommune selbst aktiv werden, stehen ihr als öffentlich-rechtliche Formen
vornehmlich die Verwaltung bzw. ein mehr oder weniger selbstständiger Regiebe-
trieb und der Eigenbetrieb, eventuell auch die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
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Rechts zur Verfügung. Als privatrechtliche Formen kommen die Gesellschaft mbH
und die Aktiengesellschaft in Frage – mit Einschränkung auch der rechtsfähige Ver-
ein –, nicht dagegen aufgrund der Haftungsbeschränkung Personengesellschaften
wie die BGB-Gesellschaft oder der nicht rechtsfähige Verein.

Bei der Erfassung der Rechts- bzw. Organisationsformen ergibt sich zunächst das
Problem, dass die Digitalisierung kommunaler Leistungen gerade erst begonnen
hat, eindeutige Trends und klare Typisierungen noch nicht möglich sind. Es gibt in
der Zwischenzeit zwar eine Vielzahl von Digitalprojekten, aber noch keine zusam-
menfassenden Analysen über ihre rechtliche bzw. organisatorische Ausgestaltung.
Bisher zeichnet sich immerhin folgendes Bild ab (BBSR 2019c, S. 6): Kleine Ge-
meinden haben meist nur einen Digitalisierungsbeauftragten oder eine Digitalisie-
rungsbeauftragte innerhalb der Verwaltung und schließen sich regelmäßig zusam-
men, um Digitalisierungsvorhaben überhaupt bewältigen zu können. Mittlere
Kommunen richten Stabsstellen beim Bürgermeister oder bei der Bürgermeisterin
ein oder gründen eine privatrechtliche Gesellschaft, meist eine Gesellschaft mbH.
Sowohl der Eigenbetrieb als auch die Aktiengesellschaft scheinen die Ausnahme zu
sein. Große Städte bzw. urbane Agglomerationen verfügen über eine Koordinations-
stelle für die digitale Transformation und verschiedene Projektgesellschaften, meist
wiederum als Gesellschaften mbH. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass Kommu-
nen ab einer gewissen Größe für ihre Digitalprojekte vor allem diese privatrechtli-
che Rechtsform wählen.

Im Vergleich zu heute stellten sich die Verhältnisse beim Aufbau der materiellen In-
frastrukturen seit dem 19. Jahrhundert einerseits völlig anders dar, andererseits las-
sen sich durchaus Parallelen erkennen. Die Kommunen befanden sich anfangs in
der Transformationsphase zur Leistungsverwaltung und betraten damit im Hinblick
auf wirtschaftliche, gewerbliche Tätigkeiten Neuland. Im Rahmen des Regiebetriebs
blieben diese zunächst zwar eng mit der eigentlichen Verwaltung verbunden, ver-
selbstständigten sich im Laufe der Zeit aber zunehmend, so dass zumindest in grö-
ßeren Kommunen mit dem sogenannten ‚verselbständigten Regiebetrieb‘ relativ au-
tonome wirtschaftliche Einheiten entstanden (Stern/Püttner 1965). Die Rechtsform
des Eigenbetriebes schuf allerdings erst die Eigenbetriebsverordnung von 1938. Die
Aktiengesellschaft gab es von Anfang an, die Gesellschaft mbH seit den 1890er Jah-
ren. Die große Masse der kleineren und mittleren Gemeinden blieb zunächst bei
der öffentlich-rechtlichen Form des Regiebetriebes und die mittleren wechselten ab
1938 zu der des Eigenbetriebes (Ambrosius 2019, S. 39 ff.). Bei letzteren wurde
auch die GmbH immer üblicher. Das galt ebenso für die großen Städte, die zudem
die Rechtsform der AG nutzten – vor allem wenn sie mit anderen Kommunen ko-
operierten oder die verschiedenen Sparten zu Stadtwerken zusammenfassten. Wenn
man die säkulare Entwicklung der Organisations- und Rechtsformen kommunaler
Wirtschaftseinheiten markant kennzeichnen will, so ist es der Trend zur privaten
Rechtsform. Er wurde durch die Einführung des öffentlich-rechtlichen Eigenbe-
triebs 1938 zwar kurzfristig unterbrochen, setzte sich dann aber beschleunigt fort,
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so dass in den 1970er Jahren von einer „Flucht“ aus dem Eigenbetrieb in die private
Rechtsform die Rede war (Thiemeyer 1975, S. 39). Das bedeutet nicht, dass öffent-
lich-rechtliche Formen wie beispielsweise die Kommunalunternehmung als rechts-
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts heute keine Rolle mehr spielen. Es fällt aber
auf, dass bei den Digitalprojekten der mittleren und größeren Kommunen die
GmbH präferiert wird.

Dabei haben sich die Gründe, warum die Kommunen gerade diese Rechtsform
wählen, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert nur wenig geändert (Ambrosius
1995; BBSR 2019c). Wie heute bestand schon damals (1) ein erhebliches Vertrauen
in die überlegene Effizienz privatrechtlicher Organisationsformen oder umgekehrt
eine erhebliches Misstrauen gegenüber bürokratischen Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozessen. (2) Wie damals liegt ein weiterer Grund auch heute in der
Möglichkeit, den öffentlichen Zweck im Gesellschaftsvertrag präzise festschreiben
zu können – damals die Ziele der Programmatik des Munizipalsozialismus, heute
die der Smart City Charta. (3) Die flexible Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages
ermöglicht es zudem, den Einfluss der Kommune befriedigend zu sichern, d. h. die
Information, Weisung, Steuerung und Kontrolle. Ähnliche Möglichkeiten bot bzw.
bietet das Aktienrecht nicht. (4) Durch die eingeschränkte Haftung konnten bzw.
können die finanziellen Risiken der Kommune begrenzt werden. (5) Schließlich
kam mit dem verschärften Vergaberecht ein Vorteil der GmbH zum Tragen, der bis
in die jüngere Vergangenheit keine Rolle spielte. Im Vergleich zur AG bestehen für
sie bessere In-House-Chancen.

Die Tatsache, dass die Kommunen heute bei ihren Digitalisierungsprojekten schnel-
ler und konsequenter privatrechtliche Organisationsformen nutzen als die Kommu-
nen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bei ihren analogen Infrastrukturvorhaben,
mag darin liegen, dass es sich bei der Digitalisierung um eine besonders dynamische
Herausforderung handelt, die nur mit einem hohen Maß an Kreativität, Flexibilität
und Risikobereitschaft bewältigt werden kann. Sie hat aber ganz sicher damit zu
tun, dass die Kommunen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einem
Jahrzehnte andauernden Prozess den Übergang von der Hoheits- und Ordnungsver-
waltung zur Steuerungs- und Leistungsverwaltung vollzogen, Erfahrungen als wirt-
schaftende Akteure sammelten und sich die politisch-gesellschaftlichen Strukturen
generell von der kommunalen Government zur kommunalen Governance wandel-
ten.

2. Kooperationen zwischen Kommunen und Privaten

Bei Digitalprojekten sind die Kommunen sehr häufig auf die Zusammenarbeit mit
Privaten angewiesen. Dabei gestaltet sich die Kooperation oftmals in der Form der
Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP). Grundsätzlich wird dabei zwischen ver-
traglichen Kooperationen (kontraktbasierte Tausch- oder Projekt-ÖPP, Betriebs-
und Betreibermodelle) und organisatorischen Kooperationen (institutionelle ÖPP,

606 Charlotte Räuchle, Gerold Ambrosius

https://doi.org/10.5771/2701-4193-2021-4-595 - Generiert durch IP 95.91.198.119, am 25.04.2026, 15:23:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F2701-4193-2021-4-595


gemischtwirtschaftliche Unternehmen) unterschieden. Zwar ist nicht jede vertragli-
che Beziehung zwischen öffentlichen Händen und privaten Unternehmen eine
ÖPP, aber doch solche, denen langfristige, komplexe Infrastruktur- bzw. Entwick-
lungsprojekte zugrunde liegen. Gemischtwirtschaftliche Unternehmen als Aktienge-
sellschaften oder Gesellschaften mbH stellen dagegen immer institutionelle ÖPP
dar. Es gibt weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und
Privaten, die von rechtlich unverbindlichen Absichtserklärungen bis zu rechtsver-
bindlichen Dienst- und Werkverträgen reichen.

Anzahl und Ausgestaltung solcher Kooperationen sind in der Zwischenzeit nicht
mehr zu überschauen. Es dürfte kaum noch eine Kommune geben, die nicht in ir-
gendeiner Weise mit privaten Anbietern von IT-Leistungen zusammenarbeitet. Die
Beispiele reichen von unzähligen Dienst- und Werkverträgen zur Installierung und
Wartung der digitalen Infrastrukturen in kommunalen Verwaltungen über eine in-
stitutionelle Kooperation wie beispielsweise die Gesellschaft mbH der Stadtwerke
Stuttgart, das Unternehmen emmy zwecks Umsetzung eines E-Roller-Sharing-Kon-
zepts oder die #WolfsburgDigital AG, an der die Stadt Wolfsburg und die Volkswa-
gen AG beteiligt sind und die eine vielseitige Digitalisierung der Stadt verfolgt.

Die Gründe dafür, dass Kommunen bei (daseinsvorsorgenden) Digitalprojekten
Chancen in der Zusammenarbeit mit privaten Dritten sehen, sind folgende: (1) Zu-
nächst ist die Zugriffsmöglichkeit auf private Hard- und Software, auf private Krea-
tivität und Innovationsfähigkeit zu nennen. Immerhin geht es bei der Digitalisie-
rung um neues und neuestes Wissen, das in kommunalen Verwaltungen häufig
nicht vorhanden ist und das sie sich von privaten Unternehmen beschaffen müssen.
Dies kann im Rahmen einer vertraglichen oder einer institutionellen ÖPP gesche-
hen. (2) Wie bei der Nutzung privater Rechtsformen im Allgemeinen, so spielt
auch bei der Kooperation mit Privaten im Besonderen der Glaube an die Überle-
genheit privater Managementkompetenz im Vergleich zum bürokratischen Füh-
rungsstil eine Rolle. (3) Auch Kapitalmangel ist ein möglicher Grund für öffentlich-
private Kooperationen. Gerade kleinere Kommunen können bei aufwendigen Digi-
talisierungsprojekten finanziell überfordert und auf privates Kapital angewiesen
sein. Welche Gründe letztlich ausschlaggebend sind und ob institutionelle oder
kontraktbasierte Kooperationsformen sinnvoll sind, kann nur der Einzelfall zeigen.

Es gibt allerdings auch Gefahren und Risiken bei der öffentlich-privaten Zusam-
menarbeit. Die neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung für die Daseinsvorsor-
ge bieten, basieren fast durchweg auf digitalen Plattformen. Hier stoßen private und
öffentliche Interessen aufeinander. Nach allgemeinem Verständnis werden Umfang,
Qualität und Preis daseinsvorsorgender Leistungen von den Kommunen beeinflusst
– egal ob sie von diesen selbst angeboten oder nur gewährleistet werden. Im digita-
len Raum, der maßgeblich von (globalen) Plattformen gewinnorientierter Internet-
konzerne beherrscht wird, ist dies allerdings nur noch bedingt möglich. Hier müs-
sen sich die digitalen Innovationen in der öffentlichen Daseinsvorsorge mit der pri-
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vaten Plattformökonomie arrangieren, weil besagte Konzerne in der Zwischenzeit
digitale Infrastrukturen anbieten, die man bei traditionellen Infrastrukturen als Teil
der Daseinsvorsorge ansehen würde (Schallbruch 2020). Allerdings ist kein Staat
und keine Kommune an deren Planung und Lenkung beteiligt (Schallbruch 2018,
S. 110 ff.). Damit entsteht für Staat und Kommune ein Dilemma: Einerseits kön-
nen zwischen Plattformunternehmen und ihren Angeboten konkurrierende Bezie-
hungen zu den öffentlichen Händen und ihren daseinsvorsorgenden Leistungen be-
stehen. Die Internetkonzerne schaffen Märkte, bestimmen die Marktordnungen
und besitzen überstaatliche Kompetenz. Andererseits sollen Plattformen genutzt
und gefördert werden, um die digitale Transformation der Daseinsvorsorge voran-
zutreiben. Von „Coopetition“ ist die Rede. Den Ausweg aus diesem Dilemma kann
eine staatliche bzw. kommunale Strategie sein, die (1) die Entwicklung öffentlicher
Plattformen fördert. Dabei besteht, wie erwähnt, allerdings das Problem des be-
grenzten technisch-digitalen Know-hows und der begrenzten finanziellen Möglich-
keiten der Städte und Gemeinden. Welche Kommunen sind überhaupt in der Lage,
eigene Plattformen zu entwickeln bzw. in welchem Umfang sind sie letztlich doch
auf die Hilfe privater IT-Unternehmen angewiesen? Den Ausweg können gemischt-
wirtschaftliche Unternehmen sein. Von der Möglichkeit, mediale Infrastrukturen
als öffentliche bzw. gesellschaftliche Infrastrukturen und damit auch als kollektive
oder öffentliche Güter aufzufassen, die dann die Option der Verstaatlichung bzw.
Kommunalisierung eröffnen, wird hier abgesehen (Brandt u.a. 2020, S. 11 f.). (2)
Private Plattformunternehmen können stärker reguliert werden. Dabei darf sich die
Regulierung im Dienst der Daseinsvorsorge nicht den Profitinteressen der privaten
Unternehmen unterwerfen, sondern muss die Bereitstellung digitaler Vorsorgeleis-
tungen bis zu einem gewissen Maß der Logik der Märkte entziehen. Allein mit kar-
tellrechtlichen Reformen, die für Wettbewerb auf den Märkten der Plattformöko-
nomie sorgen, dürfte dies nicht zu erreichen sein. (3) Die vertraglichen Beziehun-
gen zwischen Kommunen und Plattformunternehmen müssen so gestaltet sein, dass
die öffentlichen Interessen gewahrt werden. Gerade bei mittel- und langfristigen
Verträgen besteht trotz verbessertem Vertragsmanagement die Gefahr, dass sich die
Kommunen in einem sich dynamisch verändernden Markt zu stark an private An-
bieter binden, auch an solche, denen sie hinsichtlich Finanzkraft und Marktmacht
hoffnungslos unterlegen, wenn nicht gar ausgeliefert sind. Bei allem steht dahinter
außerdem das Problem der Gewährleistung. Was passiert, wenn ein privater Anbie-
ter – aus welchen Gründen auch immer – ausfällt, die Kommune aber mangels In-
frastruktur und Kompetenz nicht in der Lage ist einzuspringen?

Vor allem bei Smart-City-Projekten ist es notwendig, gemeinsame Plattformstrate-
gien für die Daseinsvorsorge zu erarbeiten. Trotz ihrer großen Vielfalt wird deutlich,
dass sie generell „zu einer intensiven Verknüpfung öffentlicher und privater Dienste
(tendieren), zu einer wechselseitigen Abhängigkeit, zu einer sektorübergreifenden
Lösungssuche, zur schwierigen Integration von Anwendungen. Ohne Plattformstra-

608 Charlotte Räuchle, Gerold Ambrosius

https://doi.org/10.5771/2701-4193-2021-4-595 - Generiert durch IP 95.91.198.119, am 25.04.2026, 15:23:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F2701-4193-2021-4-595


tegie verstrickt sich jede Gemeinde im Smart-City-Dschungel“ (Schallbruch 2020,
S. 165).

Die Zusammenarbeit von Kommunen und Privaten bei der Bereitstellung von Da-
seinsvorsorgeleistungen hat eine lange Tradition (Ambrosius 2012). Schon im 19.
Jahrhundert waren vertragliche und institutionelle Kooperationen durchaus üblich.
Schon damals war das Thema ‚Eigenproduktion oder Fremdbezug‘ aktuell. Bei den
vertraglichen Kooperationen stellte der privatrechtliche Konzessionsvertrag die
wichtigste Form dar, bei der es zu einer engen Zusammenarbeit bei der Planung,
der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb von Wasser-, Gas-, Elektrizitätswer-
ken, Klein- und Straßenbahnen oder Mülldeponien kommen konnte. Außerdem
schlossen die Kommunen Dienst- und Werkverträge mit Privaten. Institutionelle
ÖPP wurden als gemischtwirtschaftliche Unternehmen sowohl in der Form der
GmbH als auch der AG zunehmend seit dem Ende des Jahrhunderts geschaffen.

Die wichtigsten Gründe, warum die Kommunen damals solche Kooperationen mit
Privaten eingingen, waren letztlich die gleichen wie heute (Ambrosius 2012,
S. 101 ff.). Dazu trat die Überlegung bestimmter Kräfte in den kommunalen Parla-
menten, durch private Rechtsformen und private Beteiligungen an kommunalen
Unternehmen diese zumindest bis zu einem gewissen Grad dem Einfluss der Kom-
munalverwaltungen, insbesondere den Finanzdezernenten, zu entziehen, weil letzte-
re teilweise eine betriebsschädigende Politik betrieben, um die Einnahmen für die
kommunalen Haushalte zu erhöhen. Umgekehrt sollte durch die öffentliche Beteili-
gung an privaten Infrastrukturmonopolen deren Einfluss geschwächt werden. Nicht
selten war die Beteiligung an privaten Versorgungsunternehmen der Beginn einer
vollständigen Kommunalisierung.

Seit dem 19. Jahrhundert ging es ebenfalls darum, die Bürger und Bürgerinnen vor
der „Ausbeutung“ privater Infrastrukturunternehmen zu schützen, wobei die Ge-
schäftsmodelle der analogen und der digitalen Infrastrukturen kaum zu vergleichen
sind. Auch die technisch-wirtschaftlichen und politisch-regulativen Verhältnisse
stellten sich lange Zeit anders dar. Geht man wiederum von den drei Optionen
einer gemeinwohlbezogenen Strategie zur Einhegung dieser Gefahr aus – institutio-
nelle ÖPP, öffentlich-rechtliche Regulierung, vertragliche ÖPP – und lässt wiede-
rum die Option des rein öffentlichen Unternehmens unberücksichtigt, lässt sich
Folgendes festhalten: (1) Bei institutionellen ÖPP besaßen die Kommunen insofern
eine stärkere Position, als zumindest die materiellen Infrastrukturen auf Grund und
Boden angewiesen waren, der sich in ihrem Eigentum befand – im Gegensatz zum
immateriellen, „eigentumslosen“ Internet. Außerdem wurde – bei aller Affinität zur
privatrechtlichen Rechtsform und zum privaten Unternehmen – dem öffentlichen
Eigentum ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht. Einerseits waren die
Kommunen aus den genannten Gründen zwar bereit, Private an öffentlichen Un-
ternehmen zu beteiligen, andererseits gingen sie ihrerseits aber offensiv Beteiligun-
gen an privaten ein. (2) Mit öffentlichen und gemischtwirtschaftlichen Unterneh-
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men kompensierten Bundesstaaten und Kommunen die fehlende Möglichkeit,
durch öffentlich-rechtliche Regulierung die Macht privater Infrastrukturunterneh-
men einzuhegen und deren Betriebspolitik im öffentlichen Interesse zu beeinflus-
sen. Die entsprechenden Regulierungsgesetze wurden erst in den 1930er Jahren er-
lassen (Ambrosius 1995). (3) Die Konzessionsverträge als wichtigste Form der kon-
traktbasierten ÖPP litten am ungenügenden Vertragsmanagement. Die Kommunen
machten schon oder gerade damals die Erfahrung, dass der langfristige, unvollstän-
dige, relationale (Konzessions-)Vertrag mit privaten Versorgern oftmals nicht aus-
reichte, um die daseinsvorsorgenden Leistungen dauerhaft zu sichern. Immer mehr
Kommunen gingen daher im Laufe der Zeit vom Fremdbezug zur Eigenproduktion
über.

IV. Fazit
(1) Die „Historisierung“ der Digitalen Daseinsvorsorge ergibt zwar kein einheitli-
ches Bild – weder wird man behaupten können, dass sich mit ihr ein ordnungspoli-
tischer Bruch vollzog, noch dass sie sich konturlos in ein ordnungspolitisches Kon-
tinuum einreiht –, es überwiegt aber der Eindruck einer ausgeprägten Pfadabhän-
gigkeit. Am übergreifenden Sinn und Zweck hat sich jedenfalls wenig geändert.
Wie in der Vergangenheit ist auch heute der zentrale Grund für daseinsvorsorgende
Leistungen, die Teilhabe des einzelnen Menschen am gesellschaftlichen Leben zu si-
chern und sozialer Ungleich entgegenzuwirken. Bezieht man dies auf die Stadtge-
sellschaft, geht es darum, das kommunale Gemeinwohl zu fördern, dessen Interpre-
tation im Zuge des gesellschaftlichen Wandels immer wieder aktualisiert werden
muss. Eine neue Perspektive könnte die Digitale Daseinsvorsorge dann eröffnen,
wenn sie explizit das Ziel verfolgt, die politische Partizipation und administrative
Einbindung der Bürger und Bürgerinnen zu verbessern.

(2) Mit der Digitalisierung der Daseinsvorsorge entsteht kein grundsätzlich neues
Verhältnis von öffentlicher und privater Sphäre, von Kommune und Privatwirt-
schaft. Seit den Anfängen moderner Infrastrukturen waren beide Sphären miteinan-
der verbunden, kooperierten Kommunen mit privaten Unternehmen, bedienten
sich zunehmend privatrechtlicher Organisationsformen, privatisierten und kommu-
nalisierten. Immerhin kann man konstatieren, dass das „natürliche Monopol“ ana-
loger Infrastrukturen und deren lokaler Bezug vornehmlich zur Kooperation zwi-
schen Kommunen und Privatwirtschaft führte, während der „offene Wettbewerb“
digitaler Infrastrukturen und deren Entgrenzung jene Coopetition zur Folge hat,
die die Digitale Daseinsvorsorge kennzeichnet.

(3) Trotz des bestehenden Regulierungsrechts können die großen Internetkonzerne
mit ihren für die Daseinsvorsorge wichtigen Infrastrukturen relativ unkontrolliert
agieren. Das unterscheidet sie von den privaten Versorgungsunternehmen seit dem
19. Jahrhundert, die nicht nur bei der Verlegung ihrer Netze – auf die Tatsache
Rücksicht nehmen mussten, dass sich der Grund und Boden im Eigentum der
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Kommunen befand. Damals war zudem das öffentliche Unternehmen eine Option
für Städte und Gemeinden, sich deren Einfluss zu entziehen, weil es bis zum Ge-
meindewirtschaftsrecht in den 1930er Jahren keine Vorschriften gab, die die Eigen-
produktion der Kommunen einschränkten. Öffentliche Unternehmen ersetzten die
ebenfalls bis in die 1930er Jahre nicht vorhandene öffentlich-rechtliche Regulie-
rung. Heute stellt sich wiederum die Frage, ob die schwache öffentliche Regulie-
rung der Internetkonzerne durch öffentliche Eigenproduktion ausgeglichen werden
kann, was allerdings Kommunen finanziell, personell und hinsichtlich der digitalen
Kompetenz oftmals überfordern dürfte. Ob öffentliche Produktionsmittel und öf-
fentlich-rechtliche Regulierung auch bei digitalen Vorsorgeleistungen in einem Sub-
stitutionsverhältnis stehen, sei daher dahingestellt.

(4) Eine ausgeprägte Kontinuität weisen die Rechts- bzw. Organisationsformen auf,
die die Kommunen bei analogen wie digitalen Leistungsangeboten verwenden.
Kleinere Kommunen nutzen durchgängig Regiebetriebe bzw. Verwaltungsstellen,
um entsprechende Projekte zu organisieren. Mittlere und größere greifen seit dem
19. Jahrhundert zunehmend auf privatrechtliche Rechtsformen zurück, vor allem
auf die Gesellschaft mbH. Die Organisation der Digitalen Daseinsvorsorge ordnet
sich damit in einen säkularen Trend ein, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die
Kommunen bei der Bereitstellung öffentlicher Leistungen nicht nur auf privatrecht-
liche Unternehmensformen, sondern auch auf Stile privater Unternehmensführung
zurückgreifen. Die Digitale Daseinsvorsorge ist auf diese Weise vielleicht noch stär-
ker in das privat-marktwirtschaftliche System eingebunden als die analoge.

(5) Bei Kooperationen zwischen Kommunen und Privaten kommt es heute wie in
der Vergangenheit zu vertraglichen und institutionellen Partnerschaften. Bei erste-
ren zeigte sich, dass der langfristige, unvollständige, relationale (Konzessions-)Ver-
trag nicht in der Lage war, Infrastrukturen für beide Seiten befriedigend auf- und
auszubauen. Dies war ein weiterer Grund für die Kommunalisierung privater Un-
ternehmen. Solche Verträge werden heute wiederum für digitale Vorhaben abge-
schlossen, so dass sich erneut die Frage stellt, ob das in der Zwischenzeit verbesserte
Vertragsmanagement und die intensivere Regulierung anders als früher eine ge-
meinwohlorientierte Vorsorge gewährleisten, ob sich an den Kompetenz- und
Machtasymmetrien zwischen öffentlichen und privaten Partnern wirklich etwas ge-
ändert hat. Ähnliches gilt für institutionelle Kooperationen. In der Vergangenheit
funktionierten Öffentlich-Private-Partnerschaften trotz einer entsprechenden – das
Gemeinwohl und den Profit gleichermaßen berücksichtigenden – Ausgestaltung der
Gesellschaftsverträge letztlich nur, wenn beide Seiten an einer verlässlichen, vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit interessiert waren. Dies dürfte auch heute noch gelten.
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